
Mitteilungen

Nur uneigentlichen Domizils die Varschriften der Instruktion VvVom
Dezember 1929 durchzuführen sınd, und daß 1m Falle 1Nes

Nichtigkeitsurteils dıe Appellatiıon unmittelbar dıe ota einzulegen
ist. Derartige Zwischenverfügungen, die die Stelle der Sakramenten-
kongregation die ota treten lassen, werden 10838 überflüssıg. Auf
Grund der Entscheidung DO Juli 194() wird eın Eingriffsrecht der
Sakramentenkongregation In aufjende Eheprozesse der Diözesan-
gerichte allgemein vpernennt. Das Aufsiıchtsrecht der Sakramenten-
kongregatıon verliert dadurch 1j1el Bedeutung. ber auch die LOMLU-
schen Gerichtsbehörden werden Nu  b< eingreıfen können, wenn der
Fall VOTr ihr Forum gelangt ist.

Nun ZULC weiıteren Erklärung der Entscheidung VO' Juli 1940
Wenig bedeutet das In Canl. 249, zugestandene Recht; denn ın
klaren Fäallen kann, WEeNnn keine Untersuchung notwendig ist, uch der
Bischof, Ja o der Pfarrer erklären, daß eine Ehe als gültig ANZU-
sehen sel Was die Gerichtszuständigkeit auf Grund des OQuasidomi-
zils anlangt, ist ZUu bemerken, daß nach Can. 1964 sowohl durch
das Domizıl WwWI]Ie  . UTrC. das Quasıdomizıil die Zuständigkeıit des Ehe-
gerichtes begründet wWITrd. Zur Hıintanhaltung von Mißbräuchen hat
aber die NSIr. VO 1929 besondere Vorschriften für den all
erlassen, daß die Zuständigkeit auf ein  - Quasıdomizıl aufgebaut werden
soll Damit zusammenhängende Fragen entscheıden, bleibt der
Sakramentenkongregation vorbehalten Freilich, wirkungsvoll werden
diese Entscheidungen NUur se1ln, wenn die Kongregation In die Lage
OMM({U, dıieselben VOrT Prozeßbegınn treffen. Etwas dunkel ist der
letzte Punkt An et quomodo eadem Congr. in asu denuntiationis
nullitatis matrimonili, de ıIn Can 1971, X 2 ingerere possit in
11S, quae praecedunt aqccusationem nulhlıtatiıs matrımoni. Negative,
salvo, adhuc ıntegra, LECUTSU adversus Ordinarnun 1udici1um. ach
Can 1971, >! 27 können gewlsse Personen, die kein Klagerecht haben,

erıne Anzeige den Promotor der Bischof machen.
schrıeben wurde dieses eCc 1ın Art un! der NSIr VO:

1936 ort wird eın „Judicium Ordinarii“ erwähnt, und Wwar
In dem Sinne, daß der Bischof S  ber die Klagevoraussetzung, ob der

der angeblichen Ehenichtigkeıit schuldige Gatte wahre Zeichen der
Reue gegeben, bzw. ob das OÖffentliche Wohl, das der nich-
tigen Ehe resultierende Ärgernis die Erhebung der Klage rechtfertige,
entscheide. ber diese Prozeßvoraussetzungen hat der Bischof ent-
scheıiden. Nun wird VvVo der Interpretationskommission adhuc
integra, solange die Gegenpartel noch nicht zıtiert wurde.
DZw. iıch nıcht ıIn den Prozeß eingelassen hat (can. 1725, 1731), der
Rekurs das Ermessen des Ordinarius offengelassen. Eıne andere
Eınflußnahme der Sakramentenkongregation auf das Vorstadium des
Prozesses WIe auf den laufenden Prozeß wird nicht zugestanden. Nıcht
wird gesagt, werTr berechtigt ist, den Rekurs einzubringen. Wahrschein-
liıch der Defensor der die gegnerische Prozeßpartel. Vom eın Sprach-
liıchen Standpunkt AauUus könnte ina  - auch einen Rekurs der Sakra-
mentenkongregatıon das Ermessen des Bischofs denken ber
a wen solIr dann der Rekurs gerichtet sein? Wie erhält die Kon-
gregation Kunde VOoIl diesem dem Prozeß vorausgehenden TmMessen
des Bıschofs? Brevis sse volo, obscurus fio

Prof Dr. Joh Haring.Graz

ProfeBßablegung und außerordentliche Dienstpflicht. Am Jänner
1911 erheß die Relıgiosenkongregation 1 Dekret „Inter reliquas

I11, ff.) ine Reihe VO)]  \ Vorschriften, die beim Militärdiens:
VO.: Ordensleuten eachten sind Wer N1IC| mit Sicherheit



tıv ar befrei ist oder hn noch nicht stet
kann ZU. ew1gen Profeß nicht zugelassen werden. ach Ablauf der
e1N- oder mehrjährigen Milıtärzeit ist der Beruf erneut zeitlicher
Profeß VO. weniıgstens Jahr Dauer unter Beweils stellen,
bevor die S Profeß abgelegt werden kann. Beim Abschluß des
Novizlates legen die Novızen, die ZuU Miılıtärdienst verpflichtet sınd,
zeıtlıche Gelübde ab, dıe bıs Zzu Begınn des Mılıtärdienstes, DZW. bıs
ZzZu  f Untauglichkeitserklärung dauern. Das nn Dekret wurde

Julı 1919 VOo. der Relıgiosenkongregation sSC1INeEer Fortdauer be-
stätıgt Al, 321 ff.). Im NnscChIu den Wortlaut des
Dekretes, das UUr VvVo den „Prımılus ad milıt1am vocatı spricht wird
das Dekret fast allgemeın DUr auf den So$s ordentlichen Militärdienst
angewandt, nıcht jedoch auf Wiederholungsübungen oder auf den
außerordentlichen Dienst Mobilisations- oder Kriegsfall. Vgl d

Berütti, Institutiones 1UF. Call. 111, 1936, 209, AUl; Bastien, Directoire
C4 1933 357 Schäfer De relıg10s1s?, 1931, 471; Schönsteiner,
Grundriß des Ordensrechtes, 1930, 370; GCoronata, Institutiones 1UFTr.
Can. E 1928, 17150

Eıne andere Meinung geht ahın, daß das Dekret Kriegsfall
auch auf JeNne Kleriker (und Laienbrüder!) anzuwenden SCI, die TULL.  y
ZUFr eit eines Krieges un Mobilisationsfall als Oldaten dienen
INUuSsSenN Diese _éus_d_ehnung über den Personenkreis der „Primitus ad
mıliıtiam vocati“ hinaus wlderspricht jedoch dem Charakter des
Dekretes qals Ausnahme VO der gemeınrechtlıchen Profeßregelung
Solche Ausnahmen sınd nach Ca  - ens auszulegen Eıine Ausdehnung
über den Wortlaut des Dekretes hiınaus würde eın Gesetz dar-
tellen das 1Ur VO: Gesetzgeber erlassen werden könnte So wurde
beıispi:elsweise Aprıl 1937 das Dekret „Inter relıquas VO der
Relıgiosenkongregatıon auf den Arbeitsdienst Deutschland aus$sSe-
dehnt (Sartori, Enchirıdion can.®, 1938, 146) Berechtigt waTrTe hin-

der Zweiıfel, ob das Dekret nach Kriegsausbruch weiterhin auf
jene anzuwenden SCIH, die erstmals ZzZu Miılıtärdienst einberufen werden,
da der Dienst genannten all nach eıt und Art als qußerordent-
lıch anzusehen ist.

Für die Profeßablegung wahrend der außerordentlichen Dienstzeit
gilt somı! die gemeinrechtliche Vorschrift nach der die Gelübde nach
Ablauf der Profeßzeit unverzüglıch sınd (can 577
Die zuständıgen ern können indes nach Maßgabe der Verhältnisse
Adie g Profeß bis drei Jahren hinausschieben (can 574 S  1
ach Mitteilung uNsSeTrTes Generalprokurators Dr Fr Hecht
VO Februar 1940 aus Rom antwortete uch dıie Religiosen-
kongregation mehreren Fällen, die zeıtlıche Profeß se1l während des
Krieges jahrweıse abzulegen, dıe hingegen auf späater A Vver-
schiıeben.

Befindet ıch das Mitglied Tage der Profeßablegung Dienst,
dann kann der zuständıge ere jeden beliebigen, Vvorzugsweise iwa
den Feldgeistlichen der ebenfalls einberufenen MitbruderZUTr
Entgegennahme der Profeß ermächtigen. Die wesentliche Vorschrift
des CAan. 5472, 17 Il. (profess1i0) ‚d legitimo Superiore secundum
constitutiönes per vel per alıum recipiatur” dürfte jedoch wohl
nicht erfüllt SCHHN, wenn das ZUTC Profeß zugelassene Mitglied lediglich
die VO'  — ihm unterzeichnete Profeßformel dem. zuständigen OÖbern ZUur
Entgegennahme übersendet

Limburg a ahn Bernhard Puschmann
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